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Diözese Augsburg 
Körperschaft des öffentlichen Rechts mit dem Sitz in Augsburg 
 
hier: Viruserkrankung „Coronaviurs Covid-19“ 
 berufliche Aus- und Fortbildung; Aus- und Fortbildungsseminare 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
laut § 16 Abs. 3 Vierte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (4. BayISMV) ist die 
berufliche Aus- und Fortbildung zulässig, wenn zwischen allen Teilnehmern ein Mindestab-
stand von 1,5 m gewahrt ist. Diese veränderte Rechtslage ermöglicht es uns, in der Diözese 
Augsburg wieder Maßnahmen zur beruflichen Aus- und Fortbildung durchzuführen. Um ent-
sprechende Schutz- und Hygienekonzepte für den Seminarbetrieb erarbeiten zu können, soll 
die Wiederaufnahme von Aus- und Fortbildungsveranstaltungen erst nach den Pfingstferien 
ab dem 15. Juni 2020 erfolgen.  
 
§ 14 Abs. 2 Ziff 2 der 4. BayIfSMV erlaubt auch die Beherbergung in Seminar- und Bildungs-
häusern zu Zwecken der beruflichen Aus- und Fortbildung. Dazu müssen die Bildungshäuser 
entsprechende Schutz- und Hygienekonzepte erstellen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass Angebote der Erwachsenenbildung derzeit nicht als Präsenz-
veranstaltungen stattfinden dürfen. Auch Jugendhäuser dürfen ihren Betrieb noch nicht auf-
nehmen. 
 
Ich möchte Sie darum bitten, bei der Wiederaufnahme der beruflichen Aus- und Fortbildung 
behutsam vorzugehen. Bis auf weiteres dürfen Mitarbeiter/-innen nicht zu Präsenzveranstal-
tungen der beruflichen Aus- und Fortbildung verpflichtet werden. Vor allem Personen, die ein 
höheres Risiko für einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf haben, sollen nicht an derar-
tigen Qualifizierungsmaßnahmen teilnehmen. Bei der Genehmigung von beruflichen Aus- und 
Fortbildungsveranstaltungen ist darauf zu achten, dass dadurch der Dienstbetrieb nicht be-
einträchtigt wird. Die Beurteilung darüber obliegt der Leitung der Einrichtung bzw. Dienst-
stelle. 
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Schreiben vom 19. Mai 2020  

 
 
Anbieter von Aus- und Fortbildungsveranstaltungen haben Folgendes zu beachten: 

 Für Bildungsmaßnahmen ist ein entsprechendes Schutz- und Hygienekonzept zu 
erstellen (ein Musterkonzept des Bischöflichen Ordinariats liegt dem Schreiben bei). 

 Angesichts der einzuhaltenden Abstandsregelung zwischen den Teilnehmern ist mit 
den Bildungshäusern zu klären, ob die gebuchten Räumlichkeiten ausreichend sind. 

 Die Möglichkeit zur Verpflegung und Übernachtung unter den gegebenen Bedingungen 
ist mit den Bildungshäusern zu klären. 

 
Betreiber von Bildungshäusern haben Folgendes zu beachten: 

 Für die Beherbergung von Gästen zu Zwecken der beruflichen Aus- und Fortbildung 
ist ein betriebliches Schutz- und Hygienekonzept zu erstellen, das den Anforderungen 
der „Gemeinsamen Handlungsempfehlungen des Staatsministeriums für Wirtschaft, 
Landesentwicklung und Energie und des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege 
zum Wiederhochfahren der Beherbergungsbetriebe“ (Hygienekonzept Beherbergung), 
das in den nächsten Tagen vorliegt, entspricht. 

 Für die Bewirtung von Gästen ist ein betriebliches Schutz- und Hygienekonzept zu 
erstellen, das den Anforderungen der „Gemeinsamen Handlungsempfehlungen des 
Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie und des 
Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege zum Wiederhochfahren der 
gastgewerblichen Betriebe“ – Hygienekonzept Gastronomie – entspricht. 

 
Sollten sich die für den Fort- und Ausbildungsbetrieb maßgeblichen staatlichen Vorgaben än-
dern, werden die diözesanen Regelungen zeitnah angepasst. Ebenso werden Sie hinsichtlich 
der allgemeinen Öffnung diözesaner Beherbergungsbetriebe und Ferienwohnungen infor-
miert, sobald diesbezügliche gesetzliche Vorgaben vorliegen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 

Harald Heinrich 
Domkapitular 
Ständiger Vertreter 
des Apostolischen Administrators 
 
 
Anlage 


